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l ERFORDERNIS DER PLANAUFSTELLUNG

Die Entwicklung der Baulandnachfragen in Meckenheim machen

die Aufstellung eines Bebauungsplanes(BP) seitens der
Gemeinde Meckenheim notwendig

Die Nachfrage nach Bauland kann, trotz der Bestrebungen
der Gemeinde hier"zu Flächen im Innenbereich des Ortes zwecks
Verdichtung auszuweisen, kurz- und mittelfristig nur am

Ortsrand befr i ed i gt werden .

Bei diesen Flächen handelt es sich um intensiv genutzte
Äcker und Obstgärten. Es hat sich bei Anfragen bei den
Eigentümern gezeigt, daß die wenigsten bereit sind, diese
Grundstücke zu verkaufen oder eine Bebauung hinzunehmen. Für
diese Flächen ist kein Baugebot ausgewiesen, sodaß die
Gemeinde keine gesetzliche Handhabe hat um eine wünschens
werte Verdichtung umzusetzen. /

2 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

($ 9 Abs. 7 BauGB)

Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Meckenheim
Es i st begrenzt

i m Norden Durch die Hauptstraße (L 530) ,
die Grundstücke Plan Nr. 3154/3
31 60; 31 62

3154/2

im 0 sten Durch d ie Grundstücke P l an Nr
3180

3 1 79 und

im Süden Durch den Hirtsc.,jlaftsweg Großgasse und
das Grundstück P.lanNr. 3192/8
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i m Westen Durch die Bahnhofstraße L 530 und die
Grundstücke 3162; 3160; 3158/2 und
3154/3

3 EINFÜGUNG IN DIE BAULEITPLANUNG

Im gültigen Flächennutzungsplan(FNP) der Verbandsgemeinde
Deidesheim ist das betreffende Gebiet als gemischte Bauflä-
che(MI) ausgewiesen. Die Ausweisung im vorliegenden Bebau-
ungsplan erfolgt ebenfalls als Mischgebiet im Hinblick auf
die Emissionen der in der unmittelbaren Umgebung ansässiaen
landwirtschaftlichen und sonstigen Betriebe

Die Grenze des im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Gebietes
wird im Osten um ca. 18,00 m mit einer Fläche von ca. 2 000
m : überschri sten .

i

3. 1 B egründung der überschreitung

Hie bereits ausgeführt, kann die Nachfrage nach Bauland
durch die Gemeinde nicht mehr gedeckt werden.
In dem Baugebiet Langer Satz ll für das der Bebauungsplan
im Jahre 1987 erstellt wurde und die Erschließung in 1989/90
erfolgte, steht kein Bauland mehr zur Verfügung.

Die dort zur Zeit noch nicht bebauten Flächen werden durch
die Eigentümer in den nächsten Jahren bebaut werden

Bei der Gemeinde Meckenheim sind seit des Abschlusses der
Bebauung Langer Satz ll ca. 40 - 50 Nachfr'agen nach Bauplät
zen und Wohnungen eingegangen und registriert. Ein Nachweis
hierfür kann durch die Vorliegende Interessentenliste er
bracht werden .
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4 ERLÄUTERUNG DER P LANUNGS
SETZUNGEN

UND BAUORDNUNGSRECHTLICHEN FEST

($ 9 Abs. 8 BauGB)

4. 1 Im Flächennutzungspl.an der Verbandsgemeinde Deidesheim ist
das zur Bebauung vorgesehene Gebiet als Mischgebiet ausge-
wi esen .

Die Ausweisung von Mischflächen erfolgte in der Vergangen-
heit in der Hoffnung auf die Ansiedlung von Gewerbetr'leben

In vorliegenden Gebiet v/ird die Ausweisung als Mischgebiet
vornehmlich wegen der unmittelbar angrenzenden landwirt-
schaftlichen Voll- und Nebenerwerbsbetriebe sowie Betriebe
anderer Branchen und der davon ausgehenden möglichen Emis-
s i on begründet .

So sind der Nor'dseite des Gebietes mit PlanNr. 3160 ein
landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetrieb, im Osten mit PI.Nr
3179 und im Süden mit Plan Nr. 3192/9 je ein landwirtschaft
lichen Nebenerwerbsbetrieb und im Westen auf PlanNr. 335/4
eine Autoreperaturwerkstatt angesiedelt.

4.2 Das Maß der baulichen Nutzung wurde im gesamten Gebiet
einheitlich festgelegt, um damit eine Anpassung an die
vorhandene Umlegungsbebauung zu erzielen

Die Gebäude- und Dachausrichtung orientiert sich an der
Ortsüblichen Bauweise. Aus gleichem Grunde sind auch keine
flachdächer auf den Hauptgebäuden zulässig. Es wird beson-
ders darauf geachtet, daß vom Außenbereich her ein geschlos
jenes Ortsbild entsteht. Daher müssen alle Hauptfirste, die
den äußeren Rand der Bebauung bÄ.öden, parallel zu Diesem
l i e g e n . i #

/
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E3ei der Bebauung entlang der Bahnhofstraße ist bei den dort
zu errichteten Gebäuden zwingend ein Nebenfirst vorgeschrie
ben, um das Gestaltungsbild der vorhandenen Bebauung zu
ergänzen .

4.3 Die Größe der Grundstücke für die Einzelhausbebauung liegt
zwischen 400 und 860 m:

Die Grundstücksgrößen für eine Bebauung mit Doppelhäusern
und Gebäuden mit wohnungen liegen zwischen 510 und 670 m:

im Geltungsbereich für Hausgruppen betragen die Grundstücks
größen für Mittelhäuser 200 m: und für die Endhäuser 300 -
35U m'

4.4 Die Anzahl der Wohnungen in den Gebäuden wurde abgestuft,
damit im Teilbereich der Bahnhofstraße und der Großgasse
eine verdichtete Bebauung zur Schaffung von Wohnungen mög

lich ist, die durch die Anordnung von Hausgruppen(Reihen
hausbebauung) unterbrochen wird.

/

Im inneren Bereich des Gebietes wurde die Anzahl der Wohnun

gen grundsätzlich auf 2 pro Gebäude begrenzt, um einer über
das Maß hinausgehenden Verdichtung und Verkehrsbelastung
entgegenzuw i rken

4.5 Bei der Erstellung des Bebauungsplanes wurde ein flächen-
sparendes Erschließungskonzept zugrundegelegt, das in Abhän
gigkeit zur Nutzung minimale Fahrbahnbreiten aufweist

Die geplante Fahrbahnbreite von 5,50 m läßt bei verminderter
Geschwindigkeit, : 40 km/h, einen Begegnungsverkehr von 2
LKH's zu, wie in der EAE 85 angegeben

'#

/
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ca 2 015 000,00 0M ( mit Mwst )

Die Kosten für die Versorgung(Elektro, Gas, l-lassen) sind
nicht in o.a. Kosten enthalten und werden nach der jeweili
gen Satzung des Versorgungsunternehmens abgerechnet.
(Wasser: Wasserverba,nd Friedelsheimer' Gruppe,
Gas : Thüga , Schifferstadt

Elektro: Gemeinde Meckenheiml

Es sind enthalten die Kosten für

Bebauungsplan und ladespflegerischer Begleitplan

Vermes sung , Um l egung

treuhänderi sche Abwi ck l ung

Kana l i sation (Mi schwasser)

Straßenbau

Straßenbe l euchtung

Begrünung

Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen

Die Umlegung des Baugebietes erfolgt in einem privatrechtli
chen Verfahren zu dem sich alle Beteiligten durch Unter
schrift bereit erklärt haben.
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MEC KENHEIM

Bebauungspl an " Großgasse
in der Gemei nde Meckenheim

IJ mg r i f f

Netto - Bau l and-
fläche

Straßen ca. 3 244 Hz
Grünfläche ca. 276 Mz

21 391 mz

17 871 mz

arsch l i eßungsf l ächen
gesamt 3 520 m:

Anzahl der Baugrundstücke ca. 38

Anzahl der WE s ca. 50

Grundstücksgrößen

Reihenhaus ca. 9 ca. 200 320 mz

Einzel- / Doppelhäuser ca. 400 860 Hz

Überbaute Flächen ca. 6 000 Mz

( vers i ege l t )

ca. ll 871 mz

IGrün-/ woh;# /

Gartenf l schen

Nutze a nen )
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MECKENHE IM

Bebauung spl an " Großgasse"
in der Gemei nde Meckenheim

BERECHNUNGEN

A STRASSE N F LÄC H E N

Straße A

Straße B

Straße C , Großgasse

535 m:

836 Hz

B GRÜNFLÄCHE

 873 Rz

3 244 Mz

 276 Mz



MEC KENHEIM

g s.pl an '' G ro ßg
der Gemei n de Mec ken he

ZUSAMMENFASSU

3 244 m:

276 m:

3 520 mz

9'1 QOI m2

Beb a U U n a S se
l n l m

N G

Straßen

Grünf l äc h

Gesamt

Umgriff

Netto - Bau l and
fläche

en

47 Q74 .2
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Ortsgeme i nde Meckenhe i m

Bebt uung sp l an '' Großga s se ''
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Landesbauordnung Rheinland-Pfalz(LBau0) vom 28. November

1986(GVBL. S. 307, ber. GVBL. 1987 S. 48) zuletzt geändert
durch das Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung
Rheinland-Pfalz vom 8. April 1991(GVBL. S. 118)

Landesgesetz über Naturschutz und Landschaftspflege(Landes
pflegeschutz - LPfIG) in der Fassung von 5. Februar 1979

(GVBL. S. 36), zuletzt geändert durch das Landesgesetz zur
Änderung des Landespflegegesetz vom 27. März 1987(GVBL. S.
70 )

'!
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Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz(Gem0) vom 14

1973(GVBL. S. 419), zuletzt geändert durch das Lan
zur Fortführung der Verwaltungsvereinfachung vom 03
1991 (GVBL. S. 104)

zember

sgesetz
.q P r i l



VERFAHRENSVERMERKE

Aufste 1 1 unasbesch l uß :
uer Kat aer &Onë:UW@ /A?::z;ZZ::/;ë4EZä hat nach $ 2 Abs. l BauGB am

25ölg.2Z die Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen

F. öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses:
Di ses nach

3.:."-;' ';ÜL%2#ü"p " ,,;:i:iä2",J $$üËü";«
Betei l igung der Bür'ger:
Die frühzeitigFBiil;;ËjëT6eteiligung nach $ 3 Abs. l Satz l BauGB

erfolgt am v4.0/gZ , OZ.Og'.3Z,
durch

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Die üöh scher Belange wurden
nach $ 4 Abs. l BauGB mit Schreiben vom zur Abgabe
einer Stellungsnahme aufgefordert. Die Frist für die Abgabe
der Std lungnahme endete am Pt:l. g 4ö
Prüfung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange:
Der Rat der ngenen
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am
gepr t] ft .

Annahme- und Auslegungsbeschluß:
Der Rä aln hat am MÖU gi8
die Annahme und die Auslegung des Bebauungsplanentwurfes mit
Begründung beschlossen.

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung:
ie ortsübliche Bekähfithäöhühä dëf öffëfitlichen Auslegung des

Bebauungsplanentwurfes mit Begründung nach $ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

durch }ePz114ë:/a?4ë2)'gc49 . e=4fjg;jëlb2ëz? z?ëP- )6 -..228tl7k9q%027

Auslegung des Planentwurfes :

g'! liE!:'y"g:E}'T':!:HË' "Sg":%?g% Ëi! .g$.WË:T'%;;Ë
öffent l i ch aus .

!gllachrichtigung der Träger öffentlicher Belange:
Dië Belange wurden
nach $ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB mit Schreiben vom (2Z.a2.g2 von
der öffentlichen Auslegung benachrichtigt.

Prüfung der Bedenken und Anregungen:
Hä es Bebauungsplanentwurfes .
gingen Bedenken und Anregungen bei'zpä'- l©-&&KJ(wln
ein. Der Rat der äsnPczmz=;ë ,/\#!t;ë!?;!&i;zlhdt die fristgemäß einge-
gangenen Bedenken und Anregungen nach $ 3 Abs, 2 Satz 4 BauGB
am ..a:(23. .g3 geprüft. ;#
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11 MitLei lung des Prüfungsergebnisses:
Dëri 2 Satz 4 BauGB mi
vom a?.OK.g.9 das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt.

Sch re i ben

12 Beschluß des Bebauungsplanes:
Der Rat dë. czananz/c /'zccx'e/3QszH hat nach S 10 BauGB am ,85.a? @©5
den Bebauungs plan als Satzung beschlossen. Die Begründung zum
Bebauungsplan wurde gebilligt. ' ' '

13 Anzeigeverfah )"en :
Der Bëuauurigspian ist nach $ 1l Abs. l BauGB am Z:#06.g5
der K)"eisverwaltung Bad Dürkheim angezeigt worden. Die Frist
für d;.e Geltendmachung einer Vet"setzung von Rechtsvorschriftenendet am

14 Anzeigevermerk :
Die Kreili\iël=GäTtung Bad Dürkheim hat nach $ 1l Abs. 3 BauGB
am erklärt, daß sie keine Verletzung von Rechts-
vorschriften geltend macht.

15 Ausfert igung .
Die BebaüüfiÖTplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung
und den textlichen Festsetzungen, wird hiermit ausgefertigt

M€c.ë3mhe4lm.

Siegel )
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